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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
51 - 51 - Jugendamt 
Az: 51- 

Vechta, 03.03.26 

 

 

Beschlussvorlage 163/2026 
 
 
Beratungsfolge: 

Jugendhilfeausschuss 26.02.2026 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 08.04.2026 
Kreisausschuss 21.04.2026 
Kreistag 30.04.2026 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter in den Ferien - 
Aufgabenübertragung an die Städte und Gemeinden (163/2026) 
 

 
Sachverhalt: 
Mit dem Ganztagsförderungsgesetz soll eine Betreuungslücke geschlossen werden, die für 
viele Familien mit der Einschulung nach der Kita-Zeit wieder aufklafft. Danach hat ein Kind, 
das im Schuljahr 2026/27 oder in den folgenden Schuljahren die erste Klasse besucht, ab dem 
Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Klassenstufe einen Anspruch auf Betreuung.  

Hinsichtlich der Sicherstellung der Ganztagsbetreuung in den Ferien richtet sich der 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem 01.08.2026 gem. § 24 Abs. 4 SGB VIII in der 
dann geltenden Fassung gegen den örtlichen Träger der Jugendhilfe. Im Landkreis Vechta hat 
sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Landkreisverwaltung und Vertretern der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung befasst. 

Ergebnis der Beratung ist, dass der Landkreis mit den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden eine Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der ganztägigen Förderung 
von Kindern im Grundschulalter in den Schulferien entsprechend der Ferienordnung des 
Landes Niedersachsen trifft. Die Gesamtverantwortung des Landkreises soll dabei unberührt 
bleiben. 

Der Umfang der Ganztagsbetreuung soll täglich 8 Stunden an Werktagen umfassen. Für eine 
Gruppe von 20 Kindern sind 2 Betreuungskräfte geplant. Für die Inanspruchnahme des 
Betreuungsangebotes sollen Kostenbeiträge nach § 90 SGB VIII auf Grundlage einer hierfür 
noch zu fassenden Elternbeitragsordnung erhoben werden. 

Der Landkreis wird sich an den Kosten der Ferienbetreuung für Grundschulkinder beteiligen. 
Die Kosten einer Betreuerstunde sollen mit 15 € in Rechnung gestellt werden. 
[Redaktionelle Ergänzung: Die Kosten einer Betreuerstunde wurden in der Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses am 26.02.2026 in Höhe des jeweils geltenden Mindestlohns 
zuzüglich einer Arbeitgeberkostenpauschale in Höhe von 30 % sowie einer 
Sachkostenpauschale in Höhe von 2 Euro festgelegt.] 

Von der sich ergebenden Summe der tatsächlich geleisteten Betreuerstunden sollen die 
Elternbeiträge abgesetzt werden. Der Landkreis verpflichtet sich, von den verbleibenden 
Kosten die Hälfte zu übernehmen. Da zum aktuellen Zeitpunkt die Inanspruchnahme der 
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Ferienbetreuung nicht abgeschätzt werden kann, wird in Absprache mit den Städten und 
Gemeinden von einem Anteil von 25% der anspruchsberechtigten Schüler und Schülerinnen 
ausgegangen. Auf dieser Basis beträgt die Kostenbeteiligung des Landkreises für 2026 
insgesamt 70.000 €, wobei die Höhe der absetzbaren Kostenbeiträge noch nicht bekannt ist. 

Die Vereinbarung soll am 01.08.2026 in Kraft treten und eine Laufzeit bis zum 31.07.2034 
haben. 
 

 
Beschluss:  
„Dem Kreistag wird empfohlen, zu beschließen: 
Der Landkreis Vechta überträgt die Wahrnehmung der Aufgabe der ganztägigen Förderung 
von Kindern im Grundschulalter in den Schulferien gem. § 24 Abs.4 SGB VIII entsprechend 
der Ferienordnung des Landes Niedersachsen auf die kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden. Der Landkreis beteiligt sich entsprechend des beigefügten Entwurfs der 
Vereinbarung an den Kosten der Ferienbetreuung. Die Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € 
werden im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt.“ 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: 51 
Produkt (PSP/KST): neu 

 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
  
70.000 €/a  x 8 Jahre 
 

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
70.000 €/a 

 
Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
      

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 

 
Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
70.000 € 
 

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 
 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit                                          im Haushaltsjahr: 2026 
 nein, bisher nicht 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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